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BEGRÜNDUNG
1. Im Zusammenhang mit dem „Europa der Bürger” ist es ein wichtiges Anliegen der 

Kommission, das Unionsrecht zu vereinfachen und klarer zu gestalten, damit es für 
die Bürger besser verständlich und zugänglich wird und sie die spezifischen Rechte, 
die es ihnen zuerkennt, besser in Anspruch nehmen können. 

Dieses Ziel lässt sich so lange nicht erreichen, wie zahlreiche Vorschriften, die 
mehrfach und oftmals in wesentlichen Punkten geändert wurden, in verschiedenen 
Rechtsakten, vom ursprünglichen Rechtsakt bis zu dessen letzter geänderter Fassung, 
verstreut sind und es einer aufwendigen Suche und eines Vergleichs vieler 
Rechtsakte bedarf, um die jeweils geltenden Vorschriften zu ermitteln. 

Soll das Recht verständlich und transparent sein, müssen häufig geänderte 
Rechtsakte also kodifiziert werden. 

2. Die Kommission hat mit Beschluss vom 1. April 19871 ihre Dienststellen 
angewiesen, alle Rechtsakte spätestens nach der zehnten Änderung zu kodifizieren. 
Dabei hat sie jedoch betont, dass es sich um eine Mindestanforderung handelt, denn 
im Interesse der Klarheit und des guten Verständnisses der Rechtsvorschriften sollten 
die Dienststellen bemüht sein, die in ihre Zuständigkeit fallenden Rechtsakte in 
kürzeren Abständen zu kodifizieren. 

3. Der Europäische Rat von Edinburgh hat sich im Dezember 1992 in seinen 
Schlussfolgerungen ebenfalls in diesem Sinne geäußert2 und die Bedeutung der 
Kodifizierung unterstrichen, da sie hinsichtlich der Frage, welches Recht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf einen spezifischen Gegenstand anwendbar ist, 
Rechtssicherheit biete. 

Bei der Kodifizierung ist das übliche Verfahren für den Erlass der Rechtsakte der 
Union uneingeschränkt einzuhalten. 

4. Mit dem vorliegenden Vorschlag soll die Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates 
vom 20. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmungen zu den Regelungen der 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen führenden Abkommen für Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten, 
die zur Gruppe der Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen 
Ozeans (AKP) gehören3 kodifiziert werden. Die neue Verordnung ersetzt die 
verschiedenen Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind4, und behält den 
materiellen Inhalt der kodifizierten Rechtsakte vollständig bei. Gleichzeitig erscheint 
es angemessen, einige inhaltliche Änderungen in Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 22 
der genannten Verordnung vorzunehmen. Daher wird der Vorschlag in der Form 
einer Neufassung vorgelegt.

1 KOM(87) 868 PV. 
2 Siehe Anhang 3 zu Teil A dieser Schlussfolgerungen. 
3 Aufgenommen in das Legislativprogramm für 2015. 
4 Anhang III dieses Vorschlags. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=COM&code2=&gruppen=Code:KOM;Year:87;Nr:868&comp=868%7C1987%7CKOM
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5. Der Neufassungsvorschlag wurde auf der Grundlage einer vorläufigen konsolidierten 
Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 und der sie ändernden Rechtsakte 
in 23 Amtssprachen ausgearbeitet. Diese konsolidierte Fassung war zuvor vom Amt 
für Veröffentlichungen der Europäischen Union mit Hilfe eines 
Datenverarbeitungssystems erstellt worden. Wenn die Artikel neu nummeriert 
wurden, werden die alte und die neue Nummerierung einander in der 
Entsprechungstabelle in Anhang IV der neugefassten Verordnung gegenübergestellt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
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 1528/2007 (angepasst) 

2015/0128 (COD) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

mit Durchführungsbestimmungen zu den Regelungen der 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
führenden Abkommen für Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten, die zur Gruppe 
der Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) gehören 

(Neufassung)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag  über die Arbeitsweise der Europäischen Union , insbesondere 
auf Artikel  207 Absatz 2 ,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses5,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,  

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 neu 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates6 wurde mehrfach erheblich geändert7.
Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich im Rahmen der anstehenden Änderungen 
eine Neufassung der genannten Verordnung vorzunehmen. 

 1528/2007 Erwägungsgrund 1 
(angepasst)

(2) Gemäß dem Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der 
Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeichnet in 

5 ABl. C […] vom […], S. […]. 
6 Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates vom 20. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmungen 

zu den Regelungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen führenden Abkommen für Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten, die zur Gruppe der 
Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) gehören (ABl. L 348 vom 
31.12.2007, S. 1). 

7 Anhang III. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0128;Code:COD&comp=0128%7C2015%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:31;Month:12;Year:2007;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:348;Day:31;Month:12;Year:2007;Page:1&comp=
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Cotonou am 23. Juni 20008  , geändert durch das Abkommen 
vom 22. Dezember 20059  (nachstehend „AKP-EG-Partnerschaftsabkommen“ 
genannt),  sollten  spätestens zum 1. Januar 2008 Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen (WPA) in Kraft treten. 

 1528/2007 Erwägungsgrund 3 
(angepasst)

(3) Seit 2002 verhandelt die  Union  über Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit 
der Gruppe der  Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen 
Ozean  (nachstehend AKP-Staatengruppe genannt), und zwar mit den 

 sieben  Regionen Karibik, Zentralafrika, Östliches und Südliches Afrika, 
 Ostafrikanische Gemeinschaft,  Pazifische Inselstaaten, Entwicklungs-

gemeinschaft des südlichen Afrika und Westafrika. Diese 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen  müssen  mit den WTO-Verpflichtungen in 
Einklang  stehen , die regionale Integration  unterstützen  und die 
schrittweise Einbeziehung der Volkswirtschaften der AKP-Staaten in das regelbasierte 
Welthandelssystem  fördern ;  sie  begünstigen damit deren nachhaltige 
Entwicklung und leisten einen Beitrag zu den Gesamtbemühungen zur Beseitigung der 
Armut und zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den AKP-Staaten. In einem 
ersten Schritt können die Verhandlungen über die zu 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führenden Abkommen mit mindestens 
WTO-kompatiblen Regelungen über den Warenverkehr im Einklang mit den 
Prozessen der regionalen wirtschaftlichen und politischen Integration abgeschlossen 
werden, die so bald wie möglich durch vollständige 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu ergänzen sind.

 1528/2007 Erwägungsgrund 4 

(4) Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder die zu Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen führenden Abkommen, für die die Verhandlungen bereits abgeschlossen 
sind, sehen vor, dass die Vertragsparteien, soweit machbar, Schritte zur Anwendung 
des Abkommens vor der vorläufigen gegenseitigen Anwendung unternehmen können. 
Es ist angezeigt, Maßnahmen zur Anwendung der Abkommen auf der Grundlage 
dieser Bestimmungen zu treffen. 

 1528/2007 Erwägungsgrund 5 
(angepasst)

(5) Die in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen sind, soweit erforderlich, nach 
Maßgabe der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führenden Abkommen zu ändern, sobald diese 
Abkommen unterzeichnet und gemäß Artikel  218  des Vertrags  über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)  abgeschlossen sind und entweder 
vorläufig angewandt werden oder in Kraft sind. Die Regelungen sind gänzlich oder 
teilweise zu beenden, wenn die fraglichen Abkommen nicht innerhalb eines 

8 ABl. L 317 vom 15.12.2000, S. 3.  
9 ABl. L 209 vom 11.8.2005, S. 27. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:317;Day:15;Month:12;Year:2000;Page:3&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:209;Day:11;Month:8;Year:2005;Page:27&comp=
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angemessenen Zeitraums in Kraft treten, nach Maßgabe des Wiener Übereinkommens 
über das Recht der Verträge. 

 1528/2007 Erwägungsgrund 6 
(angepasst)

(6) In Bezug auf die Einfuhren in die  Union  sollten die 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder die zu Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
führenden Abkommen die Gewährung des zoll- und kontingentfreien Zugangs zum 
Gemeinschaftsmarkt für alle Waren außer Waffen vorsehen. In diesem 
Zusammenhang gelten Übergangsfristen und -regelungen für bestimmte empfindliche 
Waren und Sonderregelungen für die französischen überseeischen Departements. 
Aufgrund der besonderen Situation Südafrikas sollten für Waren mit Ursprung in 
Südafrika weiterhin die Bestimmungen des Abkommens über Handel, Entwicklung 
und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedsstaaten einerseits und Südafrika andererseits10  in der durch das 
Zusatzprotokoll vom 25. Juni 2005 geänderten Fassung11  (nachstehend „TDCA“ 
genannt) gelten, solange bis ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder ein zu 
einem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führendes Abkommen zwischen der 

 Union  und Südafrika in Kraft tritt. 

 1528/2007 Erwägungsgrund 8 
(angepasst)

(7) Für Einfuhren nach dieser Verordnung sollten für einen Übergangszeitraum die in 
Anhang II dieser Verordnung aufgeführten Ursprungsregeln gelten. An die Stelle 
dieser Regeln sollten die Regeln im Anhang der mit den in Anhang I  dieser 
Verordnung  aufgeführten Regionen oder Staaten geschlossenen Abkommen treten, 
sobald die betreffenden Abkommen vorläufig angewandt werden oder in Kraft treten, 
je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt. 

 1528/2007 Erwägungsgrund 9 
(angepasst)

(8) Es ist notwendig, die Möglichkeit vorzusehen, bei Verweigerung der 
Verwaltungszusammenarbeit, Unregelmäßigkeiten oder Betrug die in dieser 
Verordnung festgeschriebenen Regelungen vorübergehend auszusetzen. Übermittelt 
ein Mitgliedstaat der Kommission Informationen über einen möglichen Betrug oder 
eine mögliche Verweigerung der Verwaltungszusammenarbeit, so sollten die 
einschlägigen  unionsrechtlichen  Vorschriften zur Anwendung kommen, 
insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates12.

10 ABl. L 311 vom 4.12.1999, S. 1.  
11 ABl. L 68 vom 15.3.2005, S. 33. 
12 Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen 

Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der 
Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung 
(ABl. L 82 vom 22.3.1997, S. 1).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/97;Nr:515;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:4;Month:12;Year:1999;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:68;Day:15;Month:3;Year:2005;Page:33&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:515/97;Nr:515;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:82;Day:22;Month:3;Year:1997;Page:1&comp=
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 1528/2007 Erwägungsgrund 10 
(angepasst)

(9) Es ist angezeigt, in dieser Verordnung  eine  besondere vorübergehende 
Schutzmaßnahme und  einen  Überwachungsmechanismus  für Zucker 
vorzusehen.

 1528/2007 Erwägungsgrund 13 
(angepasst)

(10) Es ist außerdem angezeigt, allgemeine Schutzmaßnahmen für die unter diese 
Verordnung fallenden Waren  vorzusehen .

 1528/2007 Erwägungsgrund 14 

(11) Angesichts der besonderen Empfindlichkeit landwirtschaftlicher Erzeugnisse sollten 
bilaterale Schutzmaßnahmen ergriffen werden können, wenn Einfuhren Störungen der 
Märkte für die betreffenden Erzeugnisse oder Störungen der diese Märkte 
regulierenden Mechanismen hervorrufen oder hervorzurufen drohen. 

 1528/2007 Erwägungsgrund 15 
(angepasst)

(12) Gemäß Artikel  349 AEUV  sollte bei allen politischen Maßnahmen der 
 Union , insbesondere in der Zoll- und Handelspolitik, die besondere 

strukturbedingte soziale und wirtschaftliche Lage der  Regionen  in äußerster 
Randlage  der Union  gebührend berücksichtigt werden. 

 1528/2007 Erwägungsgrund 16 
(angepasst)

(13) Es sollte mithin im Interesse einer effektiven Anwendung bei der Festlegung der 
Bestimmungen zu den bilateralen Schutzmaßnahmen sowohl die Empfindlichkeit 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, insbesondere von Zucker, als auch die besondere 
Anfälligkeit und die besonderen Interessen der  Regionen  in äußerster Randlage 

 der Union  berücksichtigt werden. 

 neu 

(14) Artikel 134 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft war durch den 
Vertrag von Lissabon gestrichen worden, ohne dass eine entsprechende Bestimmung 
in den Vertrag über die Europäische Union oder den AEUV aufgenommen wurde. 
Bezugnahmen auf Artikel 134 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft in der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 sollten daher gestrichen werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
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 38/2014 Art. 1 und Anh. Ziff. 5 
(angepasst)

 neu 

(15) Es sollte für technische Anpassungen der Regelungen für Waren mit Ursprung in 
bestimmten Staaten, die zur  AKP-Staatengruppe  gehören, der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290  AEUV  Rechtsakte zu 
erlassen, um Änderungen des Anhangs I  dieser  Verordnung zwecks Aufnahme 
oder Streichung von Regionen oder Staaten und um technische Änderungen des 
Anhangs II  dieser  Verordnung vorzunehmen, die infolge der Anwendung 
dieses Anhangs notwendig sind.  Der Kommission sollte ferner die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um, sobald die 
relevanten Handelsbestimmungen des TDCA durch entsprechende 
Handelsbestimmungen eines Wirtschaftspartnerschaftsabkommens oder eines zu 
einem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führenden Abkommens abgelöst worden 
sind, dieser Verordnung einen Anhang anzufügen, in dem die Regelungen für Waren 
mit Ursprung in Südafrika festgelegt sind.  Es ist von besonderer Bedeutung, dass 
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, 
rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

 527/2013 Erwägungsgrund 3 
(angepasst)

(16)  Bestimmte Länder, die  die erforderlichen Schritte im Hinblick auf eine 
Ratifizierung ihrer jeweiligen Abkommen nicht ergriffen  haben, sind durch die 
Verordnung (EU) Nr. 527/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates13 aus 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 gestrichen wurden .

 527/2013 Erwägungsgrund 5 
(angepasst)

(17) Um sicherzustellen, dass diese Länder schnell wieder in  das Verzeichnis in 
Anhang I  dieser  Verordnung aufgenommen werden können, sobald sie die 
erforderlichen Schritte im Hinblick auf eine Ratifizierung ihrer jeweiligen Abkommen 
ergriffen haben,  und in Erwartung von deren Inkrafttreten , sollte die 
Kommission ermächtigt werden, Rechtsakte nach Artikel 290  AEUV  zu 
erlassen, mit denen die  durch die  Verordnung  (EU) Nr. 527/2013  aus 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 gestrichenen Länder wieder  dieses 
Verzeichnis  aufgenommen werden.

13 Verordnung (EU) Nr. 527/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates hinsichtlich der Streichung einiger Länder 
von der Liste der Regionen oder Staaten, die Verhandlungen abgeschlossen haben (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 59). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:527/2013;Nr:527;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:527/2013;Nr:527;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:527/2013;Nr:527;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:527/2013;Nr:527;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:59&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:59&comp=
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 37/2014 Art. 1 und Anh. 
Ziff. 14 (angepasst) 

(18) Die Kommission  sollte  ermächtigt werden, die Maßnahmen, die zur 
 Durchführung dieser Verordnung  erforderlich sind, nach Maßgabe der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates14 zu 
treffen. 

(19) Für die Aussetzung der Behandlung sollte angesichts der Art dieser Aussetzungen das 
Beratungsverfahren Anwendung finden. Angesichts der Auswirkungen von 
Überwachungs- und vorläufigen Schutzmaßnahmen sollte dieses Verfahren auch für 
den Erlass derartiger Maßnahmen Anwendung finden. Würde eine Verzögerung bei 
der Einführung von Maßnahmen zu einem schwer wiedergutzumachenden Schaden 
führen, muss die Kommission die Möglichkeit haben, sofort anwendbare vorläufige 
Maßnahmen zu erlassen – 

 1528/2007 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL 1 

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND 
MARKTZUGANG

Artikel 1 
Gegenstand

Diese Verordnung wendet für Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten, die zur Gruppe der 
Staaten Afrikas, des karibischen Raums und des Pazifischen Ozeans (AKP) gehören, die 
Regelungen an, die in Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder zu 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führenden Abkommen vorgesehen sind. 

Artikel 2 
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für Waren mit Ursprung in den Regionen und Staaten, die in 
Anhang I aufgeführt sind. 

 38/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 5 
Buchst. 1) 

(2) Die Kommission ändert Anhang I mittels delegierter Rechtsakte nach Artikel 24, um zur 
AKP-Staatengruppe gehörende Regionen oder Staaten darin aufzunehmen, die 

14 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:38/2014;Nr:38;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Union und der betreffenden Region oder 
dem betreffenden Staat abgeschlossen haben, das zumindest die Anforderungen des 
Artikels XXIV des GATT 1994 erfüllt. 

(3) Diese Region oder dieser Staat verbleibt auf der Liste in Anhang I, solange die 
Kommission keinen delegierten Rechtsakt nach Artikel 24 erlässt, um Anhang I zu ändern 
und die Region oder den Staat aus diesem Anhang zu streichen, insbesondere in Fällen, in 
denen

 1528/2007 

a) die Region oder der Staat mitteilt, dass sie/er nicht beabsichtigt, das Abkommen, das 
ihre/seine Aufnahme in Anhang I ermöglicht hat, zu ratifizieren, 

b) die Ratifizierung des Abkommens, das die Aufnahme der Region oder des Staates in 
Anhang I ermöglicht hat, nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolgt ist, 
so dass das Inkrafttreten des Abkommens über Gebühr verzögert wird, oder 

c) das Abkommen gekündigt wird oder die betreffende Region oder der betreffende 
Staat ihrer/seiner Rechte und Pflichten nach dem Abkommen beendet, das 
Abkommen ansonsten jedoch in Kraft bleibt. 

 527/2013 Art. 1 Ziff. 1 
(angepasst)

Artikel 3 
Befugnisübertragung

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um Anhang I dieser Verordnung im Sinne der Wiederaufnahme jener zur 
AKP-Staatengruppe gehörenden Regionen oder Staaten zu ändern, die  durch die 
Verordnung (EU) Nr. 527/2013 aus Anhang  I der Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 
gestrichen wurden und die seit dieser Streichung die erforderlichen Schritte zur Ratifizierung 
ihrer jeweiligen Abkommen ergriffen haben. 

 1528/2007 (angepasst) 
 neu 

Artikel 4 
Marktzugang 

(1) Die Einfuhrzölle auf alle Waren der Kapitel 1 bis 97, nicht jedoch 93, des Harmonisierten 
Systems mit Ursprung in einer Region oder einem Staat, die/der in Anhang I aufgeführt ist, 

 werden  beseitigt. Diese Zollbeseitigung erfolgt vorbehaltlich des allgemeinen 
Schutzmechanismus im Sinne der Artikel 11 bis 22. 

(2) Für Waren des Kapitels 93 des Harmonisierten Systems mit Ursprung in Regionen oder 
Staaten, die in Anhang I aufgeführt sind, gelten weiterhin die anwendbaren 
Meistbegünstigungszölle.

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:527/2013;Nr:527;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
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(3) Absatz 1  gilt  nicht für Waren mit Ursprung in Südafrika. Für diese gelten die 
einschlägigen Bestimmungen des TDCA.  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 24  24 Absatz 3  Rechtsakte zu erlassen,  , durch die dieser 
Verordnung ein Anhang angefügt wird, in dem die Regelungen für Waren mit Ursprung in 
Südafrika festgelegt sind,  sobald die relevanten Handelsbestimmungen des TDCA durch 
entsprechende Handelsbestimmungen eines Wirtschaftspartnerschaftsabkommens oder eines 
zu einem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen führenden Abkommens abgelöst worden sind.  

(4) Absatz 1 gilt nicht für Waren der Tarifposition 0803 00 19, die Ursprungswaren der in 
Anhang I aufgeführten Regionen oder Staaten sind und die bis 1. Januar 2018 in den 
zollrechtlich freien Verkehr in den  Regionen  in äußerster Randlage  der Union 
übergeführt werden. Absatz 1 und Artikel 8 gelten nicht für Waren der Tarifposition 1701, die 
Ursprungswaren der in Anhang I aufgeführten Regionen oder Staaten sind und die 
bis 1. Januar 2018 in den zollrechtlich freien Verkehr in den französischen überseeischen 
Departements übergeführt werden. Die genannten Zeiträume werden bis 1. Januar 2028 
verlängert, sofern zwischen den Vertragsparteien der entsprechenden Abkommen nichts 
anderes vereinbart wird. Die Kommission unterrichtet die betroffenen Parteien durch eine 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union über das Auslaufen dieser 
Bestimmung. 

KAPITEL II 

URSPRUNGSREGELN UND 
VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT

Artikel 5 
Ursprungsregeln

(1) Die in Anhang II aufgeführten Ursprungsregeln werden angewandt, um festzustellen, ob 
Waren Ursprungswaren der in Anhang I aufgeführten Regionen oder Staaten sind. 

(2) Ursprungsregeln im Anhang eines mit den in Anhang I aufgeführten Regionen oder 
Staaten geschlossenen Abkommens haben Vorrang vor den Ursprungsregeln in Anhang II, 
sobald das betreffende Abkommen vorläufig angewandt wird oder in Kraft tritt, je nachdem, 
welcher Zeitpunkt früher liegt. Die Kommission unterrichtet die Marktteilnehmer mit einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. In dieser Bekanntmachung wird der 
Tag der vorläufigen Anwendung bzw. des Inkrafttretens angegeben, ab dem die in dem 
Abkommen festgelegten Ursprungsregeln für Waren mit Ursprung in den in Anhang I 
aufgeführten Regionen oder Staaten gelten. 

 38/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 5 
Buchst. 2) (angepasst) 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24delegierte Rechtsakte 
bezüglich technischer Änderungen des Anhangs II zu erlassen, wenn dies erforderlich ist, um 
Änderungen der Zollvorschriften der Union Rechnung zu tragen. 

(4) Beschlüsse bezüglich der Handhabung des Anhangs II können nach dem in Artikel  21 
Absatz 5  genannten Prüfverfahren erlassen werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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 1528/2007 

Artikel 6 
Verwaltungszusammenarbeit 

(1) Hat die Kommission auf der Grundlage objektiver Informationen eine Verweigerung der 
Verwaltungszusammenarbeit und/oder Unregelmäßigkeiten oder Betrug festgestellt, so kann 
sie nach diesem Artikel die Beseitigung von Zöllen gemäß den Artikeln 4, 7 und 8 
(nachstehend „vorgesehene Präferenzbehandlung“ genannt) vorübergehend aussetzen. 

(2) Eine Verweigerung der Verwaltungszusammenarbeit im Sinne dieses Artikels liegt unter 
anderem vor, wenn 

a) die Verpflichtung zur Überprüfung der Ursprungseigenschaft der betroffenen 
Ware(n) wiederholt nicht erfüllt worden ist; 

b) die nachträgliche Prüfung des Ursprungsnachweises oder die Mitteilung des 
Ergebnisses wiederholt abgelehnt oder ungebührlich verzögert worden ist; 

c) die Erteilung der Genehmigung für Maßnahmen im Rahmen der 
Verwaltungszusammenarbeit zur Prüfung der Echtheit der Papiere oder der 
Richtigkeit der Angaben, die für die Gewährung der Präferenzbehandlung von 
Bedeutung sind, wiederholt abgelehnt oder ungebührlich verzögert worden ist. 

Für die Zwecke dieses Artikels können Unregelmäßigkeiten oder Betrug unter anderem 
festgestellt werden, wenn die Einfuhren von Waren ohne zufriedenstellende Erklärung rasch 
zunehmen und das übliche Produktionsniveau und die Exportkapazitäten der betroffenen 
Region oder des betroffenen Staates übersteigen. 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 1) 

(3) Stellt die Kommission auf der Grundlage der von einem Mitgliedstaat übermittelten 
Informationen oder von sich aus fest, dass die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt 
sind, so kann die vorgesehene Präferenzbehandlung nach dem in Artikel 21 Absatz 4 
vorgesehenen Beratungsverfahren ausgesetzt werden, wenn die Kommission zuvor 

 1528/2007 (angepasst) 

a) den  in  Artikel  21 Absatz 2 genannten Ausschuss  unterrichtet hat, 

b) die betroffene Region oder den betroffenen Staat gemäß den zwischen der 
 Union  und diesem Staat oder dieser Region anwendbaren Verfahren 

unterrichtet hat und 

c) eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, in 
der mitgeteilt wird, dass eine Verweigerung der Verwaltungszusammenarbeit, 
Unregelmäßigkeiten oder Betrug festgestellt wurden. 



DE 13   DE

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 1) 

(4) Die Aussetzung nach diesem Artikel ist auf den Zeitraum beschränkt, der notwendig ist, 
um die finanziellen Interessen der Union zu schützen. Der Zeitraum beträgt höchstens sechs 
Monate; er kann jedoch verlängert werden. Nach Ablauf dieses Zeitraums beschließt die 
Kommission, entweder die Aussetzung zu beenden oder den Zeitraum der Aussetzung nach 
dem in Artikel 21 Absatz 4 vorgesehenen Beratungsverfahren zu verlängern. 

 1528/2007 (angepasst) 

(5) Die Verfahren zur vorübergehenden Aussetzung gemäß den Absätzen 2  , 3 und  4 
werden durch die Verfahren ersetzt, die in einem mit den in Anhang I aufgeführten Regionen 
oder Staaten geschlossenen Abkommen enthalten sind, sobald dieses vorläufig angewandt 
wird oder in Kraft tritt, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt. Die Kommission 
unterrichtet die Marktteilnehmer mit einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen 
Union. In dieser Bekanntmachung wird der Tag der vorläufigen Anwendung oder des 
Inkrafttretens angegeben, ab dem die in dem Abkommen vorgesehenen Verfahren zur 
vorübergehenden Aussetzung für die unter diese Verordnung fallenden Waren gelten. 

(6) Um die vorübergehende Aussetzung gemäß einem mit den in Anhang I aufgeführten 
Regionen oder Staaten geschlossenen Abkommen anzuwenden, geht die Kommission wie 
folgt vor: 

a) sie unterrichtet unverzüglich den  in  Artikel  21 Absatz 2 genannten 
Ausschuss  darüber, dass Verweigerung der Verwaltungszusammenarbeit, 
Unregelmäßigkeiten oder Betrug festgestellt wurden, und 

b) sie veröffentlicht unverzüglich im Amtsblatt der Europäischen Union eine 
Bekanntmachung, in der mitgeteilt wird, dass Verweigerung der 
Verwaltungszusammenarbeit, Unregelmäßigkeiten oder Betrug festgestellt wurden. 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 1) 

Über die Aussetzung der vorgesehenen Präferenzbehandlung wird nach dem in Artikel 21 
Absatz 4 vorgesehenen Beratungsverfahren entschieden. 
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 1528/2007 (angepasst) 

KAPITEL III 

ÜBERGANGSREGELUNGEN 

ABSCHNITT 1

REIS

Artikel 7 
Zollfreikontingente  

 Keine  Einfuhrzölle  werden  auf Waren der Tarifposition 1006  erhoben. 

ABSCHNITT 2

ZUCKER

Artikel 8 
Zollfreikontingente und Beseitigung der Zölle 

 Keine  Einfuhrzölle  werden  auf Waren der Tarifposition 1701  erhoben. 

Artikel 9 
Befristeter Schutzmechanismus für Zucker 

(1)  Bis  30. September 2015 kann die nach Artikel 8 gewährte Behandlung der 
Einfuhren von Waren der Tarifposition 1701 mit Ursprung in Regionen oder Staaten, die in 
Anhang I aufgeführt sind und nicht zu den am wenigsten entwickelten Ländern nach 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 980/2005 des Rates15 zählen, ausgesetzt werden, wenn 

a) die Einfuhren mit Ursprung in Regionen oder Staaten, bei denen es sich um 
AKP-Staaten handelt, die nicht zu den am wenigsten entwickelten Ländern nach 
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 980/2005 zählen: 

1,6 Millionen Tonnen  im  Wirtschaftsjahr 2014/2015  übersteigen  und 

b) die Einfuhren mit Ursprung in der Gesamtheit der AKP-Staaten 3,5 Millionen 
Tonnen übersteigen. 

(2) Die Menge gemäß Absatz 1 Buchstabe a  kann  nach Regionen unterteilt werden. 

(3) Während des in Absatz 1 genannten Zeitraums ist für Einfuhren von Waren der 
Tarifposition 1701 mit Ursprung in den in Anhang I aufgeführten Regionen oder Staaten eine 
Einfuhrlizenz erforderlich. 

15 Verordnung (EG) Nr. 980/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 über ein Schema allgemeiner 
Zollpräferenzen (ABl. L 169 vom 30.6.2005, S. 1).

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:980/2005;Nr:980;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:980/2005;Nr:980;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/2015;Nr:2014;Year:2015&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:980/2005;Nr:980;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:30;Month:6;Year:2005;Page:1&comp=
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(4) Die Aussetzung der nach Artikel 8 gewährten Behandlung endet mit dem Ende des 
Wirtschaftsjahres, in dem sie eingeführt wurde. 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 4) 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsbestimmungen zur Unterteilung der Mengen nach 
Absatz 1 und zur Verwaltung des in den Absätzen 1, 3 und 4 genannten Systems sowie zu 
Aussetzungsbeschlüssen nach dem in Artikel 21 Absatz 5 vorgesehenen Prüfverfahren. 

 1528/2007 (angepasst) 

Artikel 10 
Befristeter Überwachungsmechanismus 

(1)  Bis  30. September 2015 unterliegen die Einfuhren von Waren der Tarifpositionen 
1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98 mit Ursprung in den in Anhang 
I aufgeführten Regionen oder Staaten dem Überwachungsmechanismus nach Artikel 308d der 
Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission16.

(2) Anhand dieser Überwachung prüft die Kommission, ob während eines Zeitraums von 
zwölf aufeinanderfolgenden Monaten ein kumulativer Anstieg der Einfuhrmenge einer oder 
mehrerer dieser Waren mit Ursprung in einer bestimmten Region um mehr als 20 % 
gegenüber den durchschnittlichen jährlichen Einfuhren in den drei vorangegangenen 
Zwölfmonatszeiträumen erfolgt ist. 

(3) Ist das in Absatz 2 genannte Niveau erreicht, analysiert die Kommission das 
Handelsgefüge, die wirtschaftliche Begründetheit und den Zuckergehalt der betreffenden 
Einfuhren. Gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass diese Einfuhren der Umgehung des 

 befristeten  Schutzmechanismus nach Artikel 9 dienen, kann sie die Anwendung des 
Artikels 4 Absatz 1 auf Einfuhren von Waren der Tarifpositionen 1704 90 99, 1806 10 30, 
1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98 mit Ursprung in den in Anhang I aufgeführten Regionen 
oder Staaten, die nicht zu den am wenigsten entwickelten Ländern nach Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 980/2005 zählen, bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres 
aussetzen.

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 5) (angepasst) 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsvorschriften über die Verwaltung  des in den 
Absätzen 1, 2 und 3 des vorliegenden Artikels geregelten  Systems sowie zu 
Aussetzungsbeschlüssen nach dem in Artikel 21 Absatz 5  genannten  Prüfverfahren. 

16 Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu 
der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 
(ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2454/93;Nr:2454;Year:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:980/2005;Nr:980;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:37/2014;Nr:37;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2454/93;Nr:2454;Year:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:253;Day:11;Month:10;Year:1993;Page:1&comp=


DE 16   DE

 1528/2007 (angepasst) 

KAPITEL IV 

ALLGEMEINE SCHUTZBESTIMMUNGEN 

Artikel 11 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck 

a) „Wirtschaftszweig der  Union “ die Gesamtheit der Hersteller gleichartiger 
oder unmittelbar konkurrierender Waren im Gebiet der  Union  oder diejenigen 
unter ihnen, deren Produktion gleichartiger oder unmittelbar konkurrierender Waren 
insgesamt einen erheblichen Teil der gesamten  Unionsproduktion  dieser 
Waren ausmacht; 

b) „erhebliche Schädigung“ eine deutliche allgemeine Verschlechterung der Lage der 
 Unionshersteller ;

c) „Gefahr einer erheblichen Schädigung“ eine erhebliche Schädigung, die eindeutig 
unmittelbar bevorsteht; 

d) „Störungen“ Störungen in einem Sektor oder Wirtschaftszweig; 

e) „Gefahr von Störungen“ Störungen, die eindeutig unmittelbar bevorstehen. 

Artikel 12 
Grundsätze 

(1) Eine Schutzmaßnahme kann nach Maßgabe dieses Kapitels eingeführt werden, wenn 
Waren mit Ursprung in den in Anhang I aufgeführten Regionen oder Staaten in derart 
erhöhten Mengen und unter solchen Bedingungen in die  Union  eingeführt werden, 
dass Folgendes eintritt oder einzutreten droht: 

a) eine erhebliche Schädigung des Wirtschaftszweigs der  Union ,

b) Störungen in einem Wirtschaftsbereich, insbesondere wenn diese Störungen 
erhebliche soziale Probleme oder Schwierigkeiten verursachen, die eine ernsthafte 
Verschlechterung der Wirtschaftslage in der  Union  nach sich ziehen könnten, 
oder

c) Störungen auf den Märkten für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die unter Anhang I 
des WTO-Übereinkommens über die Landwirtschaft fallen, oder bei den 
Regulierungsmechanismen dieser Märkte. 

(2) Eine Schutzmaßnahme kann nach Maßgabe dieses Kapitels eingeführt werden, wenn 
Waren mit Ursprung in den in Anhang I aufgeführten Regionen oder Staaten in derart 
erhöhten Mengen und unter solchen Bedingungen in die  Union  eingeführt werden, 
dass sie Störungen der Wirtschaft eines oder mehrerer der  Regionen  in äußerster 
Randlage  der Union  hervorrufen oder hervorzurufen drohen. 
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Artikel 13 
Feststellung der Voraussetzungen für die Einführung von Schutzmaßnahmen 

(1) Bei der Feststellung des Vorliegens einer erheblichen Schädigung oder der Gefahr einer 
erheblichen Schädigung werden unter anderem folgende Faktoren berücksichtigt: 

a) das Volumen der Einfuhren, insbesondere im Falle eines erheblichen Anstiegs in 
absoluten Zahlen oder im Verhältnis zu Produktion oder Verbrauch in der 

 Union ;

b) die Preise der Einfuhren, insbesondere im Falle einer deutlichen Unterbietung des 
Preises einer gleichartigen Ware in der  Union ;

c) die Auswirkungen auf die  Unionshersteller , wie sie an der Entwicklung 
bestimmter wirtschaftlicher Indikatoren, wie beispielsweise Produktion, 
Kapazitätsauslastung, Lagerbestände, Absatz, Marktanteil, Preisrückgang oder 
Verhinderung eines Preisanstiegs, der normalerweise eingetreten wäre, Gewinne, 
Kapitalrendite, Cashflow und Beschäftigung, erkennbar werden; 

d) andere Faktoren als Einfuhrtrends, durch die den betroffenen  Unionshersteller 
eine Schädigung entstehen oder entstanden sein kann. 

(2) Bei der Feststellung des Vorliegens einer Störung oder der Gefahr einer Störung werden 
objektive Faktoren zugrunde gelegt, unter anderem folgende: 

a) der Anstieg des Einfuhrvolumens in absoluten Zahlen oder im Verhältnis zur 
 Unionsproduktion  und zu Einfuhren aus anderen Quellen und 

b) die Auswirkungen dieser Einfuhren auf die Preise oder 

c) die Auswirkungen dieser Einfuhren auf die Lage des Wirtschaftszweigs der 
 Union  oder des betroffenen Wirtschaftsbereichs unter anderem in Bezug auf 

den Absatz, die Produktion, die Finanzlage und die Beschäftigung. 

(3) Bei der Feststellung, ob Einfuhren unter solchen Bedingungen erfolgen, dass sie 
Störungen der Märkte für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder der 
Regulierungsmechanismen dieser Märkte, einschließlich der Regelungen zur Schaffung 
Gemeinsamer Marktorganisationen, verursachen oder zu verursachen drohen, müssen alle 
relevanten objektiven Faktoren berücksichtigt werden, unter anderem eines oder mehrere der 
folgenden Elemente: 

a) das Einfuhrvolumen im Vergleich zu den vorangegangenen Kalender- oder 
Wirtschaftsjahren (je nach Fall), Binnenerzeugung und –verbrauch und geplante 
künftige Höhe entsprechend der Reform der Gemeinsamen Marktorganisationen; 

b) die Höhe der Gemeinschaftspreise im Vergleich zu den Referenz- oder Richtpreisen, 
soweit vorhanden, und falls solche nicht existieren, im Vergleich zum 
durchschnittlichen Binnenmarktpreis während desselben Zeitraums der 
vorangegangenen Wirtschaftsjahre; 

c) ab 1. Oktober 2015 auf den Märkten für Waren der Tarifposition 1701: Situationen, 
in denen der durchschnittliche  Unionsmarktpreis  für Weißzucker in zwei 
aufeinanderfolgenden Monaten unter 80 % des durchschnittlichen 

 Unionsmarktpreises  für Weißzucker im vorangegangenen Wirtschaftsjahr 
fällt. 

(4) Bei der Feststellung des Vorliegens der in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten 
Voraussetzungen im Falle der  Regionen  in äußerster Randlage  der Union 
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beschränkt sich die Analyse auf  die betroffene Region/die betroffenen Regionen  in 
äußerster Randlage. Besonders berücksichtigt wird die Größe des örtlichen 
Wirtschaftszweigs, seine finanzielle Lage und die Beschäftigungssituation.

Artikel 14 
Einleitung des Verfahrens 

(1) Eine Untersuchung wird auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Veranlassung der 
Kommission eingeleitet, wenn es für die Kommission ersichtlich ist, dass genügend Beweise 
vorliegen, um die Einleitung zu rechtfertigen. 

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission, wenn die Entwicklung der Einfuhren 
aus einer/einem der in Anhang I aufgeführten Regionen oder Staaten Schutzmaßnahmen zu 
erfordern scheint. Diese Mitteilung muss die verfügbaren Beweise enthalten, wie sie sich aus 
den in Artikel 13 festgelegten Kriterien ergeben. Die Kommission leitet diese Informationen 
binnen drei Arbeitstagen an alle Mitgliedstaaten weiter. 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 6) 

(3) Stellt sich heraus, dass genügend Beweise vorliegen, um die Einleitung eines Verfahrens 
zu rechtfertigen, so veröffentlicht die Kommission eine Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union. Das Verfahren wird binnen eines Monats nach dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Informationen eines Mitgliedstaats eingeleitet. 

Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten in der Regel innerhalb von 21 Tagen nach 
dem Zeitpunkt, zu dem ihr die Informationen übermittelt wurden, über die von ihr 
durchgeführte Prüfung der Informationen. 

(4) Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass die Voraussetzungen des Artikels 12 
erfüllt sind, so unterrichtet sie unverzüglich die betroffene Region oder die betroffenen 
Staaten, die in Anhang I aufgeführt ist/sind, von ihrer Absicht, eine Untersuchung einzuleiten 
Der Mitteilung kann eine Einladung zu Konsultationen mit dem Ziel einer Klärung der Lage 
und der Erzielung einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung beigefügt werden. 

 1528/2007 (angepasst) 

Artikel 15 
Untersuchung

(1) Nach Einleitung des Verfahrens nimmt die Kommission eine Untersuchung auf. 

(2) Die Kommission kann die Mitgliedstaaten um Übermittlung von Informationen ersuchen, 
und die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um einem entsprechenden 
Ersuchen der Kommission nachzukommen. Sind diese Informationen von allgemeinem 
Interesse oder ist ihre Übermittlung von einem Mitgliedstaat erbeten worden, leitet die 
Kommission sie an alle Mitgliedstaaten weiter, sofern sie nicht vertraulich sind; falls die 
Informationen vertraulich sind, leitet die Kommission eine nichtvertrauliche 
Zusammenfassung weiter. 
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(3) Im Falle einer Untersuchung, die sich auf  eine Region  in äußerster Randlage 
beschränkt, kann die Kommission die zuständigen lokalen Behörden über den betreffenden 
Mitgliedstaat um die in Absatz 2 genannten Informationen ersuchen. 

(4) Die Untersuchung ist, wenn irgend möglich, binnen sechs Monaten nach ihrer Einleitung 
abzuschließen. In Ausnahmefällen kann diese Frist um drei Monate verlängert werden. 

Artikel 16 
Einführung vorläufiger Schutzmaßnahmen 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 7) (angepasst) 

(1) In einer kritischen Lage, in der eine Verzögerung einen schwer wiedergutzumachenden 
Schaden verursachen würde, werden vorläufige Schutzmaßnahmen ergriffen, wenn eine erste 
Prüfung ergeben hat, dass die Voraussetzungen nach Artikel 12 vorliegen. Vorläufige 
Maßnahmen werden nach dem in Artikel 21 Absatz 4 vorgesehenen Beratungsverfahren oder 
bei Dringlichkeit nach Artikel 21 Absatz 6 erlassen. 

(2) Angesichts der besonderen Situation der  Regionen  in äußerster Randlage und ihrer 
Anfälligkeit bei jeglichem Anstieg der Einfuhren werden in Verfahren, die diese Gebiete 
betreffen, vorläufige Schutzmaßnahmen eingeführt, wenn eine erste Prüfung einen 
Einfuhranstieg ergeben hat. Vorläufige Maßnahmen werden nach dem in Artikel 21 Absatz 4 
vorgesehenen Beratungsverfahren oder bei Dringlichkeit nach Artikel 21 Absatz 6 erlassen. 

 1528/2007 

(3) Beantragt ein Mitgliedstaat ein umgehendes Eingreifen der Kommission und sind die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2 erfüllt, so fasst die Kommission binnen fünf 
Arbeitstagen nach Eingang des Antrags einen Beschluss. 

 1528/2007 (angepasst) 

(4) Vorläufige Maßnahmen können in einer Anhebung des Zolls auf die betroffene Ware bis 
zur Höhe des gegenüber anderen WTO-Mitgliedern angewandten Zolls oder bis zur Höhe der 
Kontingentzölle bestehen. 

(5) Vorläufige Maßnahmen dürfen nicht länger als 180 Tage gelten. Sind vorläufige 
Maßnahmen auf  Regionen  in äußerster Randlage beschränkt, so dürfen sie nicht länger 
als 200 Tage gelten. 

(6) Werden die vorläufigen Schutzmaßnahmen aufgehoben, weil die Untersuchung ergeben 
hat, dass die Voraussetzungen der Artikel 12 und 13 nicht erfüllt sind, so werden alle 
aufgrund dieser vorläufigen Maßnahmen vereinnahmten Zölle von Amts wegen erstattet. 
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 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 8) 

Artikel 17 
Einstellung von Untersuchung und Verfahren ohne Maßnahmen 

Werden bilaterale Schutzmaßnahmen nicht für notwendig erachtet, so werden die 
Untersuchung und das Verfahren nach dem in Artikel 21 Absatz 5 vorgesehenen 
Prüfverfahren eingestellt. 

 1528/2007 

Artikel 18 
Einführung endgültiger Maßnahmen 

(1) Ergibt sich aus der endgültigen Sachaufklärung, dass die Voraussetzungen des Artikels 12 
erfüllt sind, so beantragt die Kommission zwecks Herbeiführung einer für beide Seiten 
annehmbaren Lösung Konsultationen mit der betroffenen Region oder dem betroffenen Staat 
im Rahmen der einschlägigen institutionellen Regelungen des Abkommens, das die 
Aufnahme der Region oder des Staates in Anhang I ermöglicht hat. 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 9) 

(2) Führen die Konsultationen nach Absatz 1 dieses Artikels nicht binnen 30 Tagen nach dem 
Konsultationsersuchen zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Lösung, so fasst die 
Kommission nach dem in Artikel 21 Absatz 5 vorgesehenen Prüfverfahren binnen 
20 Arbeitstagen nach Ende der Konsultationsfrist einen Beschluss zur Einführung endgültiger 
bilateraler Schutzmaßnahmen. 

 1528/2007 (angepasst) 

(3) Endgültige Maßnahmen können eine der folgenden Formen annehmen: 

a) Aussetzung der weiteren Absenkung des Einfuhrzolls auf die betroffene Ware mit 
Ursprung in der betroffenen Region oder dem betroffenen Staat;  

b) Anhebung des Zolls auf die betroffene Ware bis zur Höhe des gegenüber anderen 
WTO-Mitgliedern angewandten Zolls;  

c) Zollkontingent.  

(4) Bilaterale Schutzmaßnahmen dürfen frühestens ein Jahr nach Auslaufen oder Aufhebung 
vorangegangener Schutzmaßnahmen für dieselbe Ware aus derselben Region oder demselben 
Staat eingeführt werden. 
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Artikel 19 
Geltungsdauer und Überprüfung von Schutzmaßnahmen 

(1) Schutzmaßnahmen bleiben nur so lange in Kraft, wie dies zur Verhinderung oder 
Beseitigung der erheblichen Schädigung oder Störungen erforderlich ist. Die Geltungsdauer 
darf zwei Jahre nicht übersteigen, außer wenn sie gemäß Absatz 2 verlängert wird. Die 
Geltungsdauer von Maßnahmen, die sich auf eines oder mehrere der  Regionen  in 
äußerster Randlage  der Union  beschränken, darf vier Jahre nicht übersteigen. 

(2) Die ursprüngliche Geltungsdauer einer Schutzmaßnahme kann in Ausnahmefällen 
verlängert werden, vorausgesetzt, es wird festgestellt, dass die Schutzmaßnahme weiterhin 
notwendig ist, um eine erhebliche Schädigung oder Störungen zu verhindern oder zu 
beseitigen.

(3) Verlängerungen werden nach Maßgabe der in dieser Verordnung festgelegten Verfahren 
für Untersuchungen und unter Anwendung derselben Verfahren wie bei den ursprünglichen 
Maßnahmen beschlossen. 

Die Gesamtgeltungsdauer von Schutzmaßnahmen darf einschließlich etwaiger vorläufiger 
Maßnahmen vier Jahre nicht übersteigen. Im Falle von Maßnahmen, die auf  Regionen 
in äußerster Randlage beschränkt sind, beträgt diese Höchstdauer acht Jahre. 

(4) Beträgt die Geltungsdauer einer Schutzmaßnahme mehr als ein Jahr, ist die Maßnahme 
während des Anwendungszeitraums, einschließlich des Verlängerungszeitraums, in 
regelmäßigen Abständen schrittweise zu liberalisieren. 

Es finden regelmäßig Konsultationen mit der betroffenen Region oder dem betroffenen Staat 
in den in den Abkommen genannten einschlägigen institutionellen Gremien statt, um einen 
Zeitplan aufzustellen für die Aufhebung der Maßnahmen, sobald die Umstände dies erlauben. 

Artikel 20 
Überwachungsmaßnahmen 

(1) Entwickeln sich die Einfuhren einer Ware mit Ursprung in einem AKP-Staat so, dass sie 
eine der in Artikel 12 genannten Situationen hervorrufen könnten, so können die Einfuhren 
dieser Ware einer vorherigen Überwachung  durch die Union  unterworfen werden. 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 10) 

(2) Der Beschluss zur Einführung der Überwachung wird von der Kommission nach dem in 
Artikel 21 Absatz 4 vorgesehenen Beratungsverfahren gefasst. 

 1528/2007 (angepasst) 

(3) Überwachungsmaßnahmen sind befristet. Soweit nichts anderes bestimmt ist, endet ihre 
Geltungsdauer am Ende des zweiten Sechsmonatszeitraums, der auf die sechs Monate folgt, 
in denen sie eingeführt worden sind. 

(4) Überwachungsmaßnahmen können, falls erforderlich, auf eines oder mehrere der 
 Regionen  in äußerster Randlage  der Union  beschränkt werden. 
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(5) Der Beschluss zur Einführung von Überwachungsmaßnahmen wird informationshalber 
unverzüglich dem geeigneten institutionellen Gremium mitgeteilt, das mit dem Abkommen 
eingesetzt wurde, das die Aufnahme der Region oder des Staates in Anhang I ermöglicht hat. 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 11) (angepasst) 

Artikel 21 
Ausschussverfahren

(1) Für die Zwecke der Artikel 16, 17, 18 und 20 wird die Kommission von dem 
Schutzmaßnahmenausschuss, der nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 260/2009 
des Rates17 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Für die Zwecke der Artikel 5 und 6  und für die Zwecke von Artikel 6 Absätze 11 und 
13 von Anhang II und Artikel 36 Absatz 4 von Anhang II  wird die Kommission von dem 
Ausschuss für den Zollkodex unterstützt, der  durch  Artikel  285 Absatz 1  der 
Verordnung  (EU) Nr. 952/2013  des Europäischen Parlaments und des Rates18

eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

(3) Für die Zwecke der Artikel 7, 8 und 9 wird die Kommission von dem  in Artikel 229 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates19

genannten Ausschuss  unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

(5) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

(6) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 4. 

 1528/2007 (angepasst) 

Artikel 22 
Außerordentliche Maßnahmen mit begrenzter räumlicher Gültigkeit 

Stellt sich heraus, dass die Voraussetzungen für die Einführung bilateraler Schutzmaßnahmen 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten erfüllt sind, kann die Kommission, nachdem sie 

17 Verordnung (EG) Nr. 260/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die gemeinsame Einfuhrregelung 
(ABl. L 84 vom 31.3.2009, S. 1). 

18 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur 
Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 

19 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:260/2009;Nr:260;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:260/2009;Nr:260;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:269;Day:10;Month:10;Year:2013;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:922/72;Nr:922;Year:72&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:234/79;Nr:234;Year:79&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1037/2001;Nr:1037;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1234/2007;Nr:1234;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
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Alternativlösungen geprüft hat, ausnahmsweise nach Maßgabe von Artikel 134 des Vertrags
die Anwendung von Überwachungs- oder Schutzmaßnahmen genehmigen, die auf den 
betroffenen Mitgliedstaat oder die betroffenen Mitgliedstaaten beschränkt sind, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die Beschränkung der Maßnahmen auf dieses Gebiet angemessener ist als 
ihre  unionsweite  Anwendung. Diese Maßnahmen müssen streng befristet sein und 
dürfen das Funktionieren des Binnenmarkts nicht mehr als nötig stören. 

KAPITEL V 

VERFAHRENSVORSCHRIFTEN 

 38/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 5 
Buchst. 3) 

Artikel 23 
Technische Anpassungen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 24 delegierte Rechtsakte im 
Hinblick auf technische Änderungen des Artikels 6 und der Artikel 9 bis 22 zu erlassen, die 
infolge von Unterschieden zwischen dieser Verordnung und den mit den in Anhang I dieser 
Verordnung aufgeführten Regionen oder Staaten unterzeichneten – und vorläufig 
angewandten – oder gemäß Artikel 218 AEUV geschlossenen Übereinkünften erforderlich 
sein könnten. 

 38/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 5 
Buchst. 4) (angepasst) 

 neu 

Artikel 24 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 
Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 wird der Kommission 
für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 21. Juni 2013 und  die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 3,  Artikel 4 Absatz 3,  Artikel 5 
Absatz 3 und Artikel 23 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 
dem 20. Februar 2014 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 
Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei 
denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 
spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 3,  Artikel 3,  Artikel 4 
Absatz 3,  Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 23 kann vom Europäischen Parlament oder vom 
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 
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im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß  Artikel 3,  Artikel 4 Absatz 3,  Artikel 5 
Absatz 3 und Artikel 23 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 3 erlassen wurde, tritt nur in 
Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und 
der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um vier Monate 
verlängert. 

 37/2014 Art. 1 u. Anh. Ziff. 14 
Buchst. 13) 

Artikel 25 
Bericht

Die Kommission nimmt Informationen über die Durchführung dieser Verordnung in ihren 
Jahresbericht über die Anwendung und Durchführung von handelspolitischen 
Schutzmaßnahmen auf, den sie gemäß Artikel 22a der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des 
Rates20 dem Europäischen Parlament und dem Rat vorlegt. 

 1528/2007 (angepasst) 

KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 26 
Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr.  1528/2007 wird  aufgehoben. 

20 Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte 
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern (ABl. L 343 vom 22.12.2009, 
S. 51). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1225/2009;Nr:1225;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1528/2007;Nr:1528;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1225/2009;Nr:1225;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:51&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=68656&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:51&comp=
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Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen. 

 1528/2007 (angepasst) 

Artikel 27 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am  zwanzigsten Tag nach  ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 


